Tip des Monats 9/08
Garage in der Prüfungspflicht
Der Besitzer eines Porsche Cayenne hatte einen Tiefgaragenplatz für 1 Jahr fest angemietet. 5 Tage später kündigte bereits den Mietvertrag fristlos. Er berief sich darauf, dass dein Fahrzeug zu breit sei.
Der Vermieter akzeptierte diese fristlose Kündigung nicht und verlangte die Zahlung des Mietzinses.

Das Amtsgericht München gab der Klage des Vermieters Recht. Nach Ansicht der Richter hätte sich der Autofahrer vor Abschluss des Mietvertrages von den örtlichen Gegebenheiten überzeugen müssen. Als Fahrer eines überdurchschnittlich breiten Fahrzeuges hätte es an ihm gelegen, sich von der ausreichenden Breite des Stellplatzes zu überzeugen.

Da der Cayenne-Fahrer dies unterlassen hatte, trug er das Platzrisiko.

(Amtsgericht München, Aktenzeichen 423 C 11099/07)
